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nie Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Hafner, Rosemarie Bauer und Kollegen 

haben am 10. Juli 1986 unter der Nr. 2253/J an mich eine schriftliche parla

mentarische Anfrage betreffend Schutz von Ehe und Familie in der Verfassung 

gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"1) Treten Sie ebenso wie Ihr Regierungsmitglied Justizminister Dr. Ofner für 
den Schutz von Ehe und Familie in der Verfassung ein? 

2) Werden Sie veranlassen, daß der verfassungsrechtliche Schutz von Ehe und 
Familie in die Arbeiten des Bundeskanzleramtes für einen neuen Grund
rechtskatalog aufgenommen wird? 

3) Werden Sie eine Regierungsvorlage zur Änderung des Bundesverfassungs
gesetzes vorlegen, in der der Schutz und die Förderung von Ehe und Familie 
sowie die' Achtung des Elternrechtes enthalten sind?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu.Frage 1: 

Was die Verankerung des Sch.utzes von Ehe und Familie in der Verfassung an

langt, so ist darauf hinzuweisen, daß die im Verfassungsrang stehende Europäi

sche Menschenrechtskonvention schon derzeit Schutzbestimmungen enthält. 
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Zu Frage 2: 

Schon in den bisherigen Arbeiten an der Grundrechtsreform, insbesondere im 

Redaktionskomitee, wurde die Frage des verfassungsrechtlichen Schutzes von Ehe 

und Familie erörtert. Auch die gegenwärtig bestehende politische Grundrechts

kommission, der Vertreter der drei im Nationalrat vertretenden Parteien ange

hören, wird sich zum gegebenen Zeitpunkt mit diesem Problem befassen. 

Zu Frage 3: 

Es wird vor allem von den diesbezüglichen Beratungen in der Grundrechtskommis

sion abhängen, ob bzw. wann Anlaß zu einer derartigen Gesetzesinitiative be

steht. 
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